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Elternverein des Bundes- und Bundesrealgymnasiums 
Stubenbastei 
Frau Obfrau Renate Koller 
Stubenbastei 6-8  
1010 Wien 
 Antwortschreiben bitte unter Anführung der Geschäftszahl. 

 
 
 
 
Datenspeicherung durch die Bildungsdokumentation 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Koller! 

 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12. April 2007 betreffend die Erhebung von 

SchülerInnendaten im Rahmen der Bildungsdokumentation. Bitte entschuldigen Sie die 

verspätete Beantwortung.  

 

Ihre Anmerkung zur Notwendigkeit der Erhebung von Daten über den Schulbereich zu 

statistischen Zwecken als Basis für sorgfältige und transparente Bildungsplanung zeigt, dass 

auch seitens der Schulpartner ein entsprechendes Verständnis für das Sammeln von Daten 

vorhanden ist.  

 

Die geäußerten Bedenken über die Verwendung des Personenidentifikators Sozialversicher-

ungsnummer und damit verbunden die Speicherdauer von 60 Jahren der SchülerInnendaten 

werden im Unterrichtsministerium sehr ernst genommen. 

 

Bei Einführung der Bildungsdokumentation im Jahr 2003 wurde von den im damaligen 

Bildungsministerium betroffenen Organisationseinheiten, der Statistik- und den 

Rechtsabteilungen, besondere Rücksicht auf Fragen des Datenschutzes und somit des 

Schutzes aller SchülerInnen genommen. Aus diesem Grunde legt das Gesetz sehr genau fest, 

welche Daten im Rahmen der Bildungsdokumentation zu welchem Zweck erhoben werden und 

in welcher Form die gesammelten Daten in der so genannten Gesamtevidenz der SchülerInnen 

gespeichert werden.  

 



 

Abschließend sei erwähnt, dass aufgrund der Diskussionen über das 

Bildungsdokumentationsgesetz und die damit verbundenen datenschutzrechtlichen Aspekte in 

der interessierten Öffentlichkeit die Frau Bundesministerin eine sorgfältige Prüfung des 

Gesetzes speziell zu Fragen des Datenschutzes in Auftrag gegeben hat und basierend auf den 

Erkenntnissen der sehr intensiv geführten Diskussionen ein Entwurf zur Novellierung des 

gegenständlichen Gesetzes derzeit in Begutachtung ist.  

 

Sollten Sie Interesse an einem Gespräch mit VertreterInnen aus den betroffenen Abteilungen 

des Unterrichtsministeriums über die Inhalte der geplanten Novellierung des Gesetzes haben, 

so lade ich Sie gerne dazu ein. 

 

Dem Unterrichtsministerium ist es ein wichtiges Anliegen, dass die für ein effizientes 

Bildungsmanagement nötige statistische Datensammlung auf maximaler Transparenz und 

Sicherheit basieren. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Engagement! 

 

Wien, 26. Juni 2007 

Für die Bundesministerin: 

SektChefin Mag. Heidrun Strohmeyer 

 

Elektronisch gefertigt 

 


